
Bericht zur Corporate Governance und Erklärung zur 
Unternehmensführung
Die Prinzipien verantwortungsbewusster und nachhaltiger Unternehmensführung bestimmen das Handeln 
der Leitungs- und Kontrollgremien der Aurubis AG. Der Vorstand berichtet in dieser Erklärung – zugleich 
auch für den Aufsichtsrat – gemäß Grundsatz Nummer 23 des Deutschen Corporate Governance Kodex in 
der Fassung vom 28.04.2022 und gemäß §§ 289f, 315d HGB über die Unternehmensführung.

Entsprechenserklärung und Berichterstattung zur Corporate Governance

§ 161 Aktiengesetz (AktG) verpflichtet Vorstand und Aufsichtsrat einer in Deutschland börsennotierten 
Aktiengesellschaft, einmal jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der 
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex entsprochen wurde und wird oder welche 
Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und aus welchem Grund nicht. 

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich im Geschäftsjahr 2024/25 mehrfach mit Themen der Corporate 
Governance beschäftigt und am 28.10.2025 gemeinsam die jährliche Entsprechenserklärung gemäß 
§ 161 AktG abgegeben. Die Erklärung wurde der Öffentlichkeit unter  www.aurubis.com/ueber-uns/corporate-

governance dauerhaft zugänglich gemacht. Dort sind auch die Entsprechenserklärungen der letzten fünf Jahre 
permanent öffentlich zugänglich.

Wortlaut der Entsprechenserklärung

„Die Aurubis AG hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 29.10.2024 sämtlichen 
Empfehlungen der vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 27.06.2022 
bekannt gemachten Fassung des Kodex vom 28.04.2022 („DCGK“) entsprochen und wird den 
Empfehlungen des DCGK auch künftig entsprechen, mit folgender Ausnahme:

» C.10 DCGK (Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder) 
Der Aufsichtsratsvorsitzende soll unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sein. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende Herr Prof. Vahrenholt gehört dem Aufsichtsrat länger als 12 Jahre an und gilt 
damit nach C.7 DCGK als nicht unabhängig. Der Aufsichtsrat stellt bei der Auswahl seiner Mitglieder 
bzw. der Unterbreitung entsprechender Wahlvorschläge an die Hauptversammlung die fachliche und 
persönliche Qualifikation der Kandidaten in den Vordergrund. Dies gilt auch für die Bestellung von Herrn 
Prof. Vahrenholt.

Hamburg, den 28.10.2025

Für den Vorstand

Dr. Toralf Haag  Steffen Alexander Hoffmann
Vorsitzender  Mitglied

Für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt
Vorsitzender“
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